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850 Jahre Weihe des Havelberger Domes

Vorwort 

Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt ist Eigentümerin einiger der bedeutendsten Baudenk-
male und Kunstschätze des namensgebenden Bundeslandes. Sie trägt nicht nur die Ver-
antwortung für ihre Erhaltung und Bewahrung, ihre Öffnung und publikumswirksame 
Vermittlung, sondern auch für deren wissenschaftliche Erschließung. Und ihre Burgen, 
Schlösser, Dome, Kirchen und Klöster – insgesamt 20 Liegenschaften sind inzwischen 
Teil einer der größten selbstständigen Stiftungen des Landes – laden unbestritten ein, 
sich auf eine Entdeckungs- und Forschungsreise durch mehr als 1200 Jahre mitteldeut-
sche Geschichte zu begeben.

Die damit verbundenen Themen sind schier grenzenlos: Sowohl die historischen 
Gebäude selbst, ihre original erhaltenen Ausstattungen als auch die einzigartigen musea-
len Sammlungsbestände der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt liefern eine breite Palette an 
wissenschaftlichen Fragestellungen. Bauwerke, Kunstschätze und Kulturgut bieten ein 
reiches Forschungspotenzial, welches es kooperativ und interdisziplinär zu erschließen 
gilt. Längst sind noch nicht alle Geheimnisse gelüftet, alle Fragen beantwortet und alle 
„weißen Flecken“ erkundet. 

Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt initiiert oder fördert daher stets wissenschaftliche 
Projekte, Tagungen, Publikationen oder Ausstellungen, um Wissen zu generieren, das  
idealerweise am authentischen Ort vermittelt und zur nachhaltigen Bewahrung des ihr 
anvertrauten kulturellen Erbes angewandt wird. Zum einen bieten die Geschichten der 
einzelnen Häuser, ihr Entstehen, ihre Nutzung und die vielfältigen Veränderungen im 
Laufe der Jahrhunderte ein breites Betätigungsfeld. Zum anderen waren die Bauwerke 
gleichzeitig Lebens- und Wirkungsorte vieler Menschen sowie Schauplätze wichtiger 
geschichtlicher Ereignisse. Sie beherbergen im Original überlieferte Ausstattungen, deren 
Bedeutung nicht allein im Kunstwert selbst, sondern in der Symbiose mit dem Denkmal 
zu finden ist. 

Die Museen der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt bewahren wiederum einzigartige 
Sammlungen mit Kunst- und Kulturschätzen von nationalem wie internationalem Rang, 
deren chronologische Schwerpunkte – mit wenigen Ausreißern – vom Mittelalter bis in 
die Moderne reichen. Doch selbst die Fokussierung des wissenschaftlichen Interesses 
nur auf diese ohnehin vielfältigen Themen ist uns zu kurz gegriffen. So bilden auch die 
Erforschung und wissensbasierte Evaluierung von modernen Untersuchungs- oder Kon-
servierungsmethoden, also Verfahren zur Bewahrung des historischen und kulturellen 
Erbes, einen wichtigen Baustein unseres Forschungsanspruchs.

Um all dies Wissen zu bewahren und vor allem einer interessierten Öffentlichkeit 
fachgerecht zu vermitteln, entwickelte die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt bereits seit 
ihrer Gründung im Jahr 1996 diverse Publikationsformate. Neben den zahlreichen – 
meist ausstellungs- oder themenbezogenen – Veröffentlichungen der einzelnen Museen,  
wenigen individuellen Druckwerken sowie den regelmäßig erscheinenden Jahrbüchern 
konzentrierten sich diese insbesondere in zwei Reihen: Sowohl die „Schriften“ als auch 
die „Veröffentlichungen“ der heutigen Kulturstiftung Sachsen-Anhalt boten zahlreichen 
Autorinnen und Autoren ein Forum zum Wissenstransfer. 
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Aus der Erneuerung des stiftungseigenen Corporate Designs durch die Dresdner 
Agentur Sandstein im Jahr 2017 erwuchsen neue Ansprüche an ein modernes und  
zeitgemäßes Layout. Zugleich erfolgte eine Schärfung des wissenschaftlichen Pro- 
fils. Daher erweitert die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt nun ihr Schriftenportfolio  
um eine neue Reihe: Die „Forschungen zur Kulturstiftung Sachsen-Anhalt“ bieten  
künftig beste Voraussetzungen, neueste wissenschaftliche Ergebnisse in einer farben-
frohen Vielfalt zu präsentieren. Dabei können – wie der Havelberger Dom im vorlie- 
genden Auftaktband – einzelne Liegenschaften detailliert in den Blick genommen 
werden. Bereits in Planung befindliche Projekte behandeln aber auch übergreifende 
Fragestellungen. 

Mit ihrer neuen wissenschaftlichen Schriftenreihe – seien es Monografien oder  
Sammelbände – leistet die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt zugleich einen satzungsge-
mäßen Beitrag zur Forschungsförderung und -kommunikation, denn die von ihr (mit)
getragenen Projekte und Tagungen unterstützen den wissenschaftlichen Diskurs und 
fördern die in den heutigen Zeiten immer wichtigere Kulturvermittlung. Zudem erhal-
ten junge Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler die Gelegenheit, ihre 
Erkenntnisse zu Themen der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt zeitnah zu publizieren und 
so einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Freuen Sie sich also auf ein neues und vor allem optisch modernes – zu verdanken  
ist dies der halleschen Grafikdesignerin Susanne Hagendorf – Format zur Wissens-
vermittlung über die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Entdecken Sie Neues über Altes, 
lernen Sie Verfahren und Techniken zur Bewahrung kennen und gewinnen Sie neue 
Einblicke in die Kunst-, Kultur- und Landesgeschichte. 

Halberstadt im November 2023

Dr. Christian Philipsen	 Dr. Eike Henning Michl
Generaldirektor	 Wissenschaftlicher Direktor
Kulturstiftung Sachsen-Anhalt 	 Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

3





Forschungen zur Kulturstiftung Sachsen-Anhalt 1

	 2	 Christian Philipsen, Eike Henning Michl
		  Vorwort
	 	 —	
	 7	 Katrin Tille
		  Einleitung
	 	 —

	 13	 Uwe Czubatynski
		�  Überlieferung und Datierung der Gründungs-
		  urkunde des Bistums Havelberg
		  —	
	 47	� Stephan Freund
		�  Die Havelberger Domweihe des Jahres 1170. 	

	 Akteure – Hintergründe – Motive
		  —
	 71	 Matthias Hardt
		  Die Anfänge des Bistums Havelberg
		  —
	 89	� Tillmann Lohse
		  Die Havelberger Domweihe.  
		  Ereignis und Erinnerung
		  —	
	 115	 Clemens Bergstedt
		  Die Bischöfe von Havelberg in der Zeit  
		  wittelsbachischer Herrschaft über die
		  Mark Brandenburg 
		  —
	 135	 Christian Popp
		  Havelberger Prämonstratenser in der  
		  päpstlichen Registerüberlieferung – 
		  ein Beitrag zur Geschichte des Domstifts  
		  Havelberg im 15. Jahrhundert
		  —
	 151	 Eef Overgaauw
		  Mittelalterliche Handschriften aus  
		  der Domstiftsbibliothek Havelberg in  
		  der Staatsbibliothek zu Berlin
		  —
	 177	� Joachim Hoffmann
		  Von der f lachgedeckten Pfeilerbasilika 
		  zum gotischen Gewölbebau – 
		  Die Metamorphose des Havelberger Domes
		  —
	 195	� Matthias Untermann
		  Die Klöster der Prämonstratenser
		  —

	207	� Dirk Schumann
		  Architekturhistorische Bemerkungen  
		  zum östlichen Konventsgebäude des 
		  Havelberger Domes
		  —	
	 237	� Peter Knüvener
		�  Bemerkungen zur Kunst der Prämonstra-
		  tenser in der Mark Brandenburg
		  —	
	 247	� Claudia Rückert
		�  „Das bei Weitem werthvollste Kunstwerk“.  

	 Die Triumphkreuzgruppe des Havelberger 	
	 Domes

		  —
	 267	� Anja Seliger
		  Bischofs-, Präsidier- und Levitensitze –  
		  Die Funktionsvielfalt der Havelberger  
		  Gestühlsausstattung
		  —
	 277	� Katharina Neuerer
		  Von der Memoria zum Gedenken.  
		  Vom Wandel der liturgischen Memoria am  
		  Beispiel des Havelberger Domkapitels
		  —

	 306	 Abkürzungsverzeichnis
		  —
	 309	 Namensregister
		  —
	 314	 Ortsregister
		  —	
	 317	 Verzeichnis der Autorinnen 
		  und Autoren
		  —
	 320	 Impressum		

—

Inhalt 

5



114 C L E M E N S  B E R G S T E D T

850 Jahre Weihe des Havelberger Domes
Abb. 1 
Havelberg und die Prignitz in einem Ausschnitt aus der Brandenburg-Karte des Geographen Abraham Ortelius, 1588.
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Immediatbesitz von Wittstock und der Plattenburg 
sowie die Lehnsherrschaft über Lenzen10 – erforderte 
in Anbetracht der neuen Situation eine Positionierung 
des Bischofs. Aufgrund seiner begrenzten Machtgrund-
lagen, des Übertritts des Adels zum Mecklenburger  
und des Fehlens von möglichen Bündnispartnern 
schied eine Gegnerschaft als ernsthafte Option aus.11 
Die Annäherung zwischen Fürst Heinrich II. und Bischof 
Heinrich III. dürfte zwischen Ende 1319 und der ersten 
Hälfte des Jahres 1320 erfolgt sein.12 In diese Zeit der 
Anbahnung des Bündnisses gehört die Nachricht, dass  
18 Reiter des Havelberger Bischofs sich 14 Tage im Klos-
ter Neukloster in der Nähe von Wismar aufhielten.13

Im Mai 1320 überließ der Mecklenburger dem Bischof 
vier in der Nähe des Wittstocker Besitzkomplexes  
gelegene Dörfer.14 Im Oktober desselben Jahres über-
trug Heinrich II. dem Havelberger Bischof die Burg Zech-
lin mit dazugehörigen Dörfern.15 Im Juni 1321 kamen 
noch weitere Güter bei Zechlin hinzu.16 Möglicher- 
weise erwarb Bischof Heinrich III. in diesem Kontext  
auch die Dörfer Dünamünde und Rägelin.17 

Des Weiteren erfolgten wahrscheinlich um 1320 
Abmachungen wegen des Landes Ahrensberg,18 das 
einst Lehnsbesitz der Bischöfe gewesen war, aber  
dann an die Markgrafen verlorenging.19 Heinrich II. 
hatte dieses Gebiet um 1317 im Kampf gegen Mark-
graf Woldemar erobert.20 Für die Anerkennung der 
neuen Machtverhältnisse erhielt der Bischof vermut-
lich gewisse Garantien. Ob auch die mecklenburgische 
Lehnshoheit über Lenzen / Elbe vom Bischof zugestan-
den wurde, ist zwar nicht direkt nachzuweisen, aber die 
unübersichtliche Quellenlage lässt diese Möglichkeit 
durchaus zu.21 Der mutmaßliche Verzicht auf Lehns-
rechte in Ahrensberg und Lenzen wurde kompensiert 
durch einen beträchtlichen Besitzzuwachs von mehr  
als zehn Dörfern. Die meisten von ihnen lagen in der 
Nähe zum bischöflichen Besitzkomplex um Wittstock, 
so dass ihr Erwerb eine räumliche Ausdehnung des 
wichtigsten und größten immediaten Teils des Havel-
berger Hochstifts zur Folge hatte.22 

Finanzielle Erwägungen seitens des Mecklenburgers 
können beim Verkauf natürlich auch eine Rolle gespielt 

Die schweren Auseinandersetzungen zwischen den 
Markgrafen von Brandenburg und den Bischöfen von 
Brandenburg und Havelberg an der Wende vom 13. 
zum 14. Jahrhundert waren zwar 1307 endgültig bei-
gelegt worden, aber die Havelberger Bischöfe blieben 
im Gegensatz zu ihren Brandenburger Amtsbrüdern  
zu den Markgrafen auf Distanz. Im Konflikt zwischen 
Markgraf Woldemar auf der einen und König Erich  
von Dänemark und Fürst Heinrich II. von Mecklenburg 
auf der anderen Seite suchte Bischof Reiner (1312–1319) 
den Anschluss an die Gegner des Askaniers. Erst kurz 
vor seinem Tod änderte er seine politische Haltung und 
näherte sich dem Markgrafen an. Sein Nachfolger, 
Bischof Heinrich III. von Havelberg (1319–1324), suchte 
und fand von Anfang an engen Anschluss an Markgraf 
Woldemar.1 Der Tod des letzten Regenten aus askani-
schem Hause in der Mark Brandenburg im August 1319 
zwang den Bischof zu einer Neuausrichtung seiner 
Politik.2

Die zunächst noch fortbestehende Nähe zum 
markgräflichen Hof wird daran ablesbar, dass Bischof  
Heinrich III. im September 1319 bei der Markgrafen-
witwe Agnes im altmärkischen Gardelegen, gelegen  
in der Diözese Halberstadt, unter den Zeugen erschien.3 
Die grundlegende Entscheidung, wie es mit der Mark 
Brandenburg weitergehen würde, musste vom Reichs-
oberhaupt getroffen werden. Der Thronstreit zwischen  
dem Wittelsbacher Ludwig und dem Habsburger Fried-
rich verhinderte jedoch eine rasche Lösung dieser 
Frage.4 Die Nachbarmächte nutzten diese Situation aus  
und besetzten große Teile der Mark Brandenburg.5 
Heinrich II. von Mecklenburg drang im Norden der Mark 
Brandenburg vor.6 Im August 1319 brachte er einen Teil 
des Prignitzer Adels unter seine Herrschaft,7 im Novem-
ber nahm Gunzel Gans, bischöflicher Lehnsmann in der 
Herrschaft Putlitz,8 seine märkischen Güter vom meck-
lenburgischen Fürsten zu Lehen.9 Mit dem Übertritt die- 
ses mächtigen Adligen verschoben sich die Kräftever-
hältnisse im Nordwesten der Mark endgültig zuguns-
ten Heinrichs II. Zwar blieb die bischöfliche Lehnsherr-
schaft über Putlitz unangetastet, aber die territoriale 
Lage der anderen bischöflichen Besitzkomplexe – der 

Die Bischöfe von Havelberg  
in der Zeit wittelsbachischer Herrschaft 
über die Mark Brandenburg

Clemens Bergstedt 
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Abb. 2 a–b 
2 a (links): Grabstein Bischof Heinrichs III. im Havelberger Dom, 
2 b (rechts): Eine von Prof. Dr. Karl-Heinz Priese angefertigte Nachzeichnung.
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haben, aber die Lage der Güter spricht für ein gezieltes 
Entgegenkommen Heinrichs II. gegenüber dem Bischof. 
Die guten Beziehungen zwischen beiden Seiten zeigten 
sich auch im Juli 1321, als der Bischof an erster Stelle 
unter den Zeugen einer in Sternberg ausgestellten 
Urkunde Heinrichs II. genannt wird.23 Im Bündnis zwi-
schen König Christoph von Dänemark und Heinrich II. 
von Mecklenburg, das im Mai 1323 geschlossen wurde, 
nahm dieser den Bischof ausdrücklich von etwaigen 
Kampfhandlungen aus.24

Der Mecklenburger setzte über das Bündnis mit dem 
Havelberger Bischof seine seit Jahren verfolgte Strate-
gie gegenüber den südlichen Nachbarn fort. Bereits im 
Bistumsstreit mit den Markgrafen war er 1305 zu deren 
Missfallen als Schlichter für die Bischöfe eingetreten, in 
dessen Folge verabredet wurde, dass ein Teil der an die 
Markgrafen verlorenen und gleichermaßen von Meck-
lenburg erstrebten Besitzungen ans Bistum zurück- 
gehen sollten. Der Havelberger Bischof war Heinrich II. 
als Lehnsherr und Nachbar erwünschter als die Mark- 
grafen von Brandenburg, weil jener nicht eine solche 
Gefahr wie diese darstellte.25 Dieses Kalkül scheint auch 
15 Jahre später zugrunde gelegen zu haben. Heinrich II. 
gewann mit dem Bischof einen Bündnispartner, den er 
stärkte und dessen Besitzungen zugleich eine Puffer-
zone gegenüber den Ansprüchen des neuen Markgra- 
fen darstellen würden.

Nach dem Tod Bischof Heinrichs III. am 27. Septem-
ber 132426 (Abb. 2) finden sich keine Nachrichten, dass 
Bischof Dietrich I. (1324 / 25 – 1341 / 42) das gute Verhält-
nis zu Heinrich II. fortgesetzt hätte. Das könnte mit den 
Entwicklungen in der Reichspolitik in Zusammenhang 
gestanden haben. Mit dem Sieg bei Mühldorf 1322 
hatte sich Ludwig der Bayer gegen seinen Konkurren-
ten durchgesetzt und konnte nunmehr auch die Nach-
folge in der Mark Brandenburg regeln.27 Sie trat im April 
1323 sein unmündiger Sohn Ludwig an. Im Januar 1324 
traf der minderjährige Markgraf mit seinem Vormund, 
Graf Berthold von Henneberg-Schleusingen, und wei-
teren Getreuen in der Mark ein.28 Innerhalb des Jahres 
1324 gelang es dem Henneberger, Ludwigs Herrschaft 
im Kerngebiet der Mark zur Anerkennung zu verhel-
fen. Unter anderem konnte er die Ruppiner Grafen auf 
die Seite des Wittelsbachers ziehen.29 Heinrich II. von 
Mecklenburg erkannte die wittelsbachisch-markgräf-
lichen Ansprüche zunächst nicht an. In langwierigen  
Verhandlungen, die die Grafen von Ruppin als Vormün-
der Ludwigs weiterführten,30 erklärte sich der Meck-
lenburger schließlich zur Rückgabe der Prignitz gegen 
die Zahlung entsprechender Pfandsummen bereit. Auch 
wenn sich die Auslösung hinzog, die Prignitz war Ende 
Mai 1325 der Mark zurückgewonnen.31

Im August 1325 erneuerten die Grafen von Ruppin 
die Anerkennung der Havelberger Lehnshoheit über 
die Burg Goldbeck. Die Verhandlungen darüber hatten 
im Domstift stattgefunden.32 Wenige Monate später, 
im Oktober 1325, verkauften die Grafen dem Bischof 
das Städtchen Dossow, welches sie bisher als Lehen 

besessen hatten.33 Dieser Kauf ergänzte die kürzlich 
von Heinrich II. erworbenen Besitzungen östlich von 
Wittstock in nahezu idealer Weise. Die Anerkennung 
der Havelberger Lehnshoheit und der Verkauf des  
Städtchens Dossow könnten in Zusammenhang mit 
den Verhandlungen zwischen den Ruppiner Grafen  
und Heinrich II. von Mecklenburg gestanden haben. 
Es wäre denkbar, dass der Mecklenburger als Gegen-
leistung für sein Entgegenkommen auch verlangte, die 
bischöflichen Rechte anzuerkennen, um das Hochstift 
als Puffer im Grenzraum zwischen dem Fürstentum 
Mecklenburg und der Mark Brandenburg zu stärken.34

Das Zugehen der Ruppiner Grafen auf den Havelber-
ger Bischof besaß, da diese als Vormünder des minder-
jährigen Markgrafen Ludwig agierten,35 eine politische 
Dimension. Auch wenn sich Bischof Dietrich I. weiter-
hin zurückhaltend zeigte, was vermutlich aus seinen 
Rücksichten auf Heinrich II. resultierte,36 konnte er sich 
der markgräflichen Seite nicht verschließen. Zum einen 
war der Wittelsbacher legitimer Herrscher über die 
Mark Brandenburg,37 zum andern stellten die Ruppiner 
Grafen als dessen Bündnispartner eine Regionalmacht 
dar, deren Besitzungen unmittelbar an die bischöfli- 
chen Besitzkomplexe Wittstock und Bellin38 grenzten 
und zu denen die Bischöfe über die Lehnsbeziehungen 
hinaus Kontakte unterhielten.39 Es war ein Gebot der 
politischen Klugheit, sich dem neuen Landesherrn und 
seinen Beratern nicht zu verschließen40 und zugleich 
den mecklenburgischen Fürsten nicht gegen sich aufzu-
bringen. Im September 1329 war Bischof Dietrich I. bei 
der Belehnung der minderjährigen Söhne des verstor- 
benen Heinrichs II. von Mecklenburg 41 durch den gleich-
falls noch immer minderjährigen Markgrafen Ludwig I.  
in Wittstock anwesend.42 Bischof Dietrich erscheint 
als erster der Zeugen aufseiten des Markgrafen, so dass 
der Übertritt zur wittelsbachischen Partei spätestens  
zu diesem Zeitpunkt erfolgt war.43 Dass das Verhältnis 
zu den Mecklenburgern aber ungeachtet dessen intakt 
war, zeigt das 1330 geschlossene Bündnis zwischen 
Mecklenburg und Werle, wo neben dem Markgrafen 
von Brandenburg auch der Bischof von Havelberg von 
möglichen Kampfhandlungen ausgeschlossen wurde.44 
Abgesehen von der kaiserlichen Bestätigung des Bis-
tums Havelberg vom 4. Juli 1337 45 fehlen weitere Nach-
richten, die Aussagen über das Verhältnis des Bischofs 
zum Markgrafen erlauben. Die Einschätzung von Doris 
Bulach, dass Bischöfe und Klöster im Nordosten des  
Reiches in der Politik des Herrschers und seiner Bera- 
ter keine größere Rolle spielten,46 bestätigt sich auch 
für die Bischöfe von Havelberg.

Dietrichs Politik war durch ein bedachtes, vorsich-
tiges Austarieren zwischen den Mecklenburgern auf 
der einen und dem sich neu etablierenden Markgrafen 
aus dem Hause Wittelsbach und seiner Partner auf der 
anderen Seite gekennzeichnet.47 Eine größere Nähe 
zu dem einen wie dem anderen ist bei ihm nicht aus-
zumachen, vielmehr ergab sich aus dem Kräftegleich-
gewicht zwischen Mecklenburg, Brandenburg und der 
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Im Januar 1348 starb Bischof Burchard I. Sein gleichna-
miger Nachfolger stammte aus dem Hause der Grafen 
von Ruppin,60 was für seine Position vorteilhaft war, 
denn die verwandtschaftlichen Beziehungen boten gute 
Voraussetzungen für eine gegenseitige Unterstützung. 
Dieser bedurfte der Havelberger Bischof in den poli-
tisch wieder unruhiger werdenden Zeiten, die sich mit 
dem Tod Kaiser Ludwigs 1347, den politischen Aktivi-
täten König Karls IV. gegen die Wittelsbacher und dem 
Erscheinen des falschen Woldemar 1348 in der Mark 
Brandenburg Bahn brachen.61 (Abb. 3) Aufgrund der be- 
sonderen Vermittlung des Grafen Ulrich von Ruppin 
erhielt Burchard II. vom falschen Markgrafen Woldemar 
im Januar 1349 das Land Klietz, das dieser kurz zuvor 
erobert hatte, zurück.62 Die in dieser Urkunde auftreten-
den Zeugen machen deutlich, dass der Bischof und die  
Grafen von Ruppin auf der Seite des falschen Woldemar,  
d. h. der Gegner des Wittelsbachers, standen.63 Wahr-
scheinlich im Gegenzug belehnte der Havelberger 
Bischof seine Verwandten mit den Dörfern Hohengö-
ren und Palstorf.64

Die unruhigen Zeiten erforderten, sich nach weiteren 
Bundesgenossen umzusehen. Im Oktober 1349 schloss 
Bischof Burchard II. mit seinem Brandenburger Amts-
bruder Dietrich I. ein Schutz- und Trutzbündnis für fünf 
Jahre ab.65 Die dort angeführten Beschwernisse, unter 
denen die Bischöfe zu leiden hatten, machen die Pro-
blematik ihrer begrenzten Machtgrundlagen deutlich: 
Die weltlichen Fürsten beraubten ihre Güter, forderten 
unrechtmäßig Abgaben und Steuern, gingen gewalt-
tätig gegen Geistliche vor. Ob die zwölf lanzenbewehr- 
ten Männer, mit denen man sich gegenseitig zu helfen 
versprach, gegen die Übergriffe wirklich Abhilfe schaf-
fen konnten, darf getrost bezweifelt werden.66 Aber 
besser als Nichtstun war es allemal. Entscheidend blieb 
bei allen eigenen Bemühungen dennoch das, was die 
Wittelsbacher und ihre Gegner taten.

Im Laufe des Jahres 1349 verbesserte sich die Situa
tion der Wittelsbacher in der Mark. Im November schlos- 
sen sich die Grafen von Ruppin Markgraf Ludwig I. an, 
wofür sie im Gegenzug Wusterhausen und Gransee 
erhielten.67 Ungeachtet des Umstandes, dass König 
Karl den falschen Woldemar fallen ließ und die Wit-
telsbacher am 16. Februar 1350 mit der Mark belehnte, 
blieb das Land gespalten. Vorteilhaft für Bischof Bur-
chard II. war sicherlich die Einigung zwischen Mecklen-
burg und Markgraf Ludwig I. im Juni 1350, an der Graf 
Ulrich von Ruppin beteiligt war.68 Am 11. Januar 1351 
erschien Bischof Burchard II. an erster Stelle der Zeugen, 
als Markgraf Ludwig der Stadt Wusterhausen, die sich 
nunmehr im Besitz der Grafen von Ruppin befand, ver-
schiedene Rechte und Freiheiten bestätigte.69 Bereits 
am 6. Januar 1351 lässt sich Ludwig zusammen mit  
einem der Grafen in Havelberg nachweisen.70 Der 
Bischof stand demnach auf wittelsbachischer Seite.71  
Er folgte offensichtlich der politischen Ausrichtung 
seiner gräflichen Verwandten aus Ruppin.72

Grafschaft Ruppin eine Phase relativer politischer Sta-
bilität,48 in deren Windschatten die bischöfliche Politik 
in ein ruhiges Fahrwasser geriet.

Unter Bischof Burchard I., der 1341 / 42 sein Pontifikat 
antrat, gab es schon bald ein Zugehen des Markgrafen 
auf Bischof und Domkapitel. Im Oktober 1343 übertrug 
Markgraf Ludwig I. dem Bischof vier Hufen in der Glö-
wenschen Heide bei der Plattenburg.49 Im Januar 1344 
hielt sich Ludwig I. mehrere Tage in Havelberg auf,50 
und im Februar 1344 trat er – bereits in Berlin weilend –  
dem Domkapitel die markgräflichen Vogteirechte über 
dessen Besitzungen ab.51 Die Absprachen für dieses 
Zugeständnis dürften im Januar während des markgräf-
lichen Aufenthaltes in Havelberg erfolgt sein.

Doch schon wenige Monate später war das Verhält-
nis getrübt, denn der Rat Bischof Burchards I. nahm 
ebenso wie der seines Brandenburger Amtsbruders am 
Ständetag im September 1345 in Berlin teil.52 Die Stände 
hatten sich gegen die von Ludwig beabsichtigte Steuer
erhebung und Änderung der Münze verbündet. Die all-
gemeine Unzufriedenheit im Land wegen der hohen 
finanziellen Belastungen, die die wittelsbachische Reku-
perationspolitik mit sich brachte, führten zu einer ersten 
Formierung der Stände. Im Ergebnis wurden die mark-
gräflichen Forderungen zurückgewiesen.53

Die Teilnahme der bischöflichen Räte an diesem ers- 
ten allgemeinen Landtag in Berlin ist noch in anderer 
Hinsicht bemerkenswert. Die Bischöfe verfügten zwar 
in ihren Besitzungen über souveräne Herrschaftsrechte, 
aber ihre territorialen Machtgrundlagen waren insge-
samt zu beschränkt, um auf Dauer ihre unabhängige Stel- 
lung bewahren zu können.54 Das zwang sie, zwischen 
den verschiedenen Kräften zu lavieren, um Handlungs-
spielräume zu erhalten bzw. zu gewinnen. Besonders 
groß war der Einfluss der Markgrafen von Brandenburg, 
und gegen diese waren ausreichende Gegenkräfte nicht 
vorhanden, wie die Auseinandersetzungen um die Jahr-
hundertwende gezeigt hatten.55 Anders als die Grafen 
von Ruppin, die bei den Verhandlungen im September 
1345 die Stellvertretung der Markgrafen innehatten,  
versuchten die Bischöfe mit der Beschickung des Stän-
detages durch ihre Räte, also über die Anbindung an 
die Stände,56 sich Möglichkeiten der Einflussnahme zu 
sichern, die sie unter anderen Konstellationen so kaum 
hätten wahrnehmen können, denn es dürften zuvör-
derst ihre finanziellen Interessen gewesen sein, die sie  
zu diesem Schritt veranlassten.57 Damit aber war ein 
Weg betreten worden, der, sollte er wiederholt einge-
schlagen werden, zur Integration der Bistümer in den 
Herrschaftsverband der Mark Brandenburg führen 
würde – ungeachtet ihrer hoheitlichen Rechte.58

Nach den Verhandlungen auf dem Berliner Hoftag 
ist kein Zeugnis mehr vorhanden, das einen Kontakt  
des Bischofs zum markgräflichen Hof belegt. Dafür 
wurde Bischof Burchard in Richtung der Grafen von 
Ruppin tätig, als er im März 1347 im Grenzstreit zwi-
schen diesen und der Stadt Wittstock vermittelte,59 was 
natürlich in seinem territorialpolitischen Interesse lag.
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Abb. 3
Die Mark Brandenburg gemäß den Verfügungen des falschen Markgrafen Woldemar um 1348 / 1349. 
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Im Dezember 1354 verzichtete Bischof Burchard II. auf 
die Lehnsherrschaft über Putlitz.73 Mit dem Ausscheiden 
Ludwigs des Älteren aus den Regierungsgeschäften in der 
Mark Brandenburg und der Übernahme derselben durch 
dessen Bruder Ludwig den Römer Ende 1351 wurden die 
Nachbarmächte der Mark wieder aktiver.74 Dazu zählte 
auch Herzog Albrecht  II. von Mecklenburg, dessen Geg-
nerschaft zu den Markgrafen von Brandenburg zu den 
Grundlinien seiner Politik gehörte, nur bisweilen unter-
brochen von Friedensschlüssen.75 In jener Zeit drehten  
sich die territorialen Konflikte um Perleberg, Marnitz, 
Neustadt und Stavenow, wie eine zunächst vorläufige 
Einigung mit Markgraf Ludwig II. im Dezember 1354 
zeigt.76 An ihr waren wohl auch die Grafen von Ruppin 
beteiligt.77 In diesen Kontext gehört der Verzicht Bischof 
Burchards II. auf die Lehnshoheit über Putlitz. Der Grund 
dafür lag augenscheinlich in der bischöflichen Ohnmacht 
gegenüber den Übergriffen.78 Dass die Abtretung nicht 
freiwillig erfolgte, macht auch die Aussöhnung zwischen 
Markgraf Ludwig II. und Herzog Albrecht II. im Juli 1357 
wahrscheinlich. Zu den dort getroffenen Absprachen 
gehörte auch die Streitsache Putlitz, deren Regelung 
jeweils zwei Räten von jeder Partei übertragen werden 
sollte.79 Bischof Burchard II. wird sich mit der Bitte 
um Vermittlung an den Wittelsbacher gewandt haben. 
Dessen Möglichkeiten waren jedoch in Anbetracht seiner 
nach wie vor unsicheren Stellung in der Mark begrenzt. 
Das Bündnis mit dem Markgrafen Ludwig II. schützte 
den Bischof nicht vor Verlusten.80 Hier wird erneut die 
Problematik sichtbar, die sich aus der Lage der bischöf-
lichen Besitzungen in der Nähe zu Mecklenburg ergab. Im 
Kräftespiel vor allem zwischen den Fürsten bzw. Herzö-
gen von Mecklenburg und den Markgrafen von Branden-
burg mussten die Bischöfe ihre Stellung immer wieder neu  
austarieren, und nicht immer gelang das ohne Verluste.

Dennoch blieb das Verhältnis Bischof Burchards II. 
zum Markgrafen ein gutes, denn eine Alternative  
hatte jener aufgrund des mecklenburgischen Ausgrei-
fens nicht. Am 12. November 1358 wurden im Havel-
berger Dom Markgraf Ludwig II. und die Bischöfe von 
Brandenburg und Havelberg vom päpstlichen Bann  
losgesprochen.81 Der seit 1327 verhängte Bann hatte 
nicht nur die wittelsbachischen Markgrafen betroffen, 
sondern auch deren Anhänger,82 zu denen die Bischöfe 
von Brandenburg und Havelberg zählten.

Wenige Monate später, am 22. März 1359, kam es in 
Havelberg 83 zum Abschluss eines dreijährigen Land- 
friedens zwischen Markgraf Ludwig II. und den Herren 
von Werle. In diesen Frieden bezog der Markgraf die 
Herzöge von Mecklenburg, die Bischöfe von Bran-
denburg und Havelberg sowie die Grafen von Ruppin 
ein, zudem wurden die Gans zu Putlitz in diese Abma-
chungen aufgenommen.84 Wenige Tage später, am  
2. April 1359, hielten sich Markgraf Ludwig II. und Bischof  
Burchard II. zusammen in Sandau auf.85 

Der im März abgeschlossene Landfrieden hielt nicht 
lange an. In den wieder aufbrechenden Auseinanderset-
zungen zwischen Burchard II. und den Mecklenburgern 

geriet der Bischof mit mehreren Geistlichen zu Beginn 
des Jahres 1360 in mecklenburgische Gefangenschaft.86 
Die beiden mecklenburgischen Ritter Henning von Behr 
und Klaus von Rohr, die den Bischof gefangengenom-
men hatten, gerieten unter Bann.87 Markgraf Ludwig II. 
schaltete sich Ende März 1360 unter Beteiligung des 
Bischofs Heinrich von Lebus 88 ein und vermittelte einen 
ersten Ausgleich zwischen beiden Seiten, denn auch die 
Havelberger hatten einen Gefangenen, Tideke Flotow, 
gemacht. Allerspätestens vor dem Dezember muss der 
Havelberger Bischof freigekommen sein, denn in diesem 
Monat erließ Burchard II. ein Synodalstatut.89 Die Streit-
sache aber zog sich noch drei Jahre hin.90 Beide Seiten 
hatten bis dahin weder ihre Gefangenen freigelassen 
noch war der Bann gelöst worden. Vermutlich hatten 
die Mecklenburger Ritter ihren hochrangigen Gefange-
nen bald nach der Vermittlung freigegeben. Die anderen 
Streitpunkte, die durch ein Schiedsgericht zu Pfingsten 
(24. Mai 1360) geklärt werden sollten, wie die Sühne-
vereinbarung in Aussicht stellte, blieben offensichtlich 
ungelöst.

Bezeichnend für die allgemein unruhigen und krie-
gerischen Zustände ist der Umstand, dass bereits im 
August 1361, also noch vor Ablauf des im März 1359 
abgeschlossenen Landfriedens, wieder ein neuer Land-
frieden beschworen wurde, diesmal zwischen Markgraf 
Ludwig II., den Herzögen Barnim von Pommern und 
Albrecht von Mecklenburg sowie den Herren Bernd 
und Lorenz von Werle. In diese Abmachungen bezog 
der Markgraf die Bischöfe von Kammin, Havelberg, 
Brandenburg und Lebus sowie neben anderen welt-
lichen Fürsten auch die Grafen von Ruppin mit ein.91 
In der gleichen Sache, einem Landfrieden zwischen 
dem Erzstift Magdeburg, Brandenburg, Mecklenburg 
und Sachsen-Wittenberg, kam es im Dezember 1362 
in Tangermünde zu einer weiteren Zusammenkunft. 
Auch hier waren die Bischöfe von Brandenburg und 
Havelberg sowie die Grafen von Ruppin einbezogen.92 
Diese Bemühungen um Frieden führten offensichtlich 
dazu, dass die Auseinandersetzungen zwischen Bischof  
Burchard II. und Fürst Waldemar I. von Anhalt auf Ver-
mittlung des Magdeburger Erzbischofs Dietrich und 
Herzog Rudolfs II. von Sachsen-Wittenberg im Januar 
1363 beigelegt werden konnten. Unter den Zeugen der 
Einigung waren die Markgrafen Ludwig II. und Otto VIII., 
die Grafen Albrecht und Günther von Ruppin sowie der 
Herrenmeister des Johanniter-Ordens, Hermann von 
Warberg.93 (Abb. 4) Bischof Burchard II. hatte wenige 
Monate zuvor, im April 1362, den Johannitern in Mirow 
die Pfarrkirche der Stadt inkorporiert.94 Im Mai 1363 
versprach Burchard II., die Entscheidung Erzbischof 
Dietrichs und Herzog Rudolfs im Streit mit Waldemar I. 
anerkennen zu wollen.95 Im Oktober desselben Jahres 
nahm der Havelberger Bischof an der Weihe des Mag-
deburger Domes teil.96

Dass der Magdeburger Erzbischof im Gegensatz zu 
den beiden Markgrafen beim Landfrieden und der Kon-
fliktbeilegung besonders hervortrat, erklärt sich aus 
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seiner Übernahme der Statthalterschaft über die Mark 
Brandenburg im Dezember 1362, die für drei Jahre galt.97 
Durch die permanenten militärischen Auseinanderset-
zungen und die finanziellen Aufwendungen beim Rück-
erwerb von verlorengegangenen Herrschaftsrechten 
waren die Wittelsbacher hoch verschuldet und gerie- 
ten zunehmend in die Abhängigkeit der Stände. Um sich 
dem Einfluss der märkischen Räte und des Statthalters 
Hassos von Wedel zu entziehen,98 so die Vermutung von 
Johannes Schultze, bestellten Ludwig II. und Otto VIII. 
den Magdeburger Erzbischof zum neuen Statthalter. 
Inwieweit hier Kaiser Karl IV. seinen Einfluss geltend 
machte, bleibt Spekulation.99

In der Mark kam es 1365 zu erneuten Veränderun-
gen. Anfang des Jahres verstarb Ludwig II., sein Bruder 
Otto VIII. übernahm die Regierungsgeschäfte. Schwach 
und unselbstständig wie er war, übertrug er im Okto-
ber 1365 die Verwaltung der Markgrafschaft auf sechs 
Jahre an Karl IV., der daraufhin seine Statthalter in die 
Mark schickte. Gegen das Regiment der landfremden 
Räte regte sich ab 1368 Widerstand bei den märkischen  
Ständen. Jetzt traten der Bischof von Brandenburg, 
Dietrich von der Schulenburg, die Grafen von Ruppin, 
märkische Adlige und Vertreter der Städte bei den Regie-
rungsgeschäften in Erscheinung.100 In diese Umbrüche 
war Bischof Burchard II. nicht mehr direkt involviert, 
er starb im Januar 1370.101 Sein 20-jähriges Pontifikat 
fiel in eine unruhige und politisch instabile Zeit. Als 
Mitglied der Ruppiner Grafenfamilie lag es nahe, sich 
deren politischer Grundausrichtung anzuschließen. Das 
führte ihn an die Seite der wittelsbachischen Markgra-
fen. Damit einher ging allerdings auch eine Verschlech-
terung der Beziehungen gegenüber Mecklenburg, die 
zum Verlust der Lehnshoheit über Putlitz und zur kurz-
zeitigen Gefangenschaft im Jahre 1360 führte. Aber  
über eine Alternative, die politischen Verhältnisse 
anders zu gestalten, verfügte er nicht, was die vielen 
und immer wieder neu abgeschlossenen Landfriedens-
bündnisse, an denen der Bischof beteiligt wurde, zeigen. 

Nachfolger Burchards II. wurde Dietrich II. von Man, 
der 1360 zu den Geistlichen gehört hatte, die mit ihrem 
Bischof in mecklenburgische Gefangenschaft geraten 
waren.102 Er trat sein Pontifikat in der Endzeit wittels-
bachischer Herrschaft in der Mark Brandenburg an.  
Der Umbruch in der Regierung der Mark ab 1368, als sich 
die märkischen Stände gegen die landfremden Statt
halter auflehnten, zog in der Haltung Ottos VIII. gegen-
über dem Kaiser eine Änderung nach sich. Ab 1370 ver-
folgte der Wittelsbacher mit seinen brandenburgischen  
Räten eine eigenständige Politik, was Gegenmaßnah-
men Karls IV. – die Mark stand immer noch unter seiner 
Verwaltung – hervorrief. Erneut brachen Kämpfe aus,  
so zum Beispiel auch wieder mit Mecklenburg. Trotz des 
Waffenstillstands im Oktober 1371 beruhigte sich die  
Lage nicht. Im August 1373 gab Otto VIII. ob der nicht 
mehr vorhandenen Ressourcen schließlich auf und  
übertrug die Mark Brandenburg den Luxemburgern.103

Im Juni 1370 nahm Bischof Dietrich II. am Ständetag 
in Berlin teil, wo ihm Markgraf Otto VIII. bestätigte, dass 
die bewilligte Geldhilfe die Steuerfreiheit des Bistums 
nicht berühre.104 Das Erscheinen des Bischofs in Berlin 
zeigt zum einen, dass er den Markgrafen unterstützte,105 
zum anderen wurde eine Entwicklung, die 1345 erst-
mals sichtbar wurde, fortgesetzt: Die Bischöfe erschie-
nen nunmehr persönlich auf dem Landtag. Das Bünd-
nis mit Otto VIII. lässt sich bis 1373 belegen.106 Im Juni 
1371 erschien Dietrich II. als erster unter den Zeugen, als 
Otto VIII. in Kyritz dem Kloster Heiligengrabe das Dorf 
Klein Woltersdorf übereignete.107 Im Januar 1372 ver-
sprach der Havelberger Bischof dem Markgrafen, ihm 
im Krieg gegen die Herzöge von Mecklenburg unter-
stützen zu wollen.108 Der Verlust der Herrschaft Putlitz  
wird für das bischöfliche Engagement zugunsten des 
Wittelsbachers sicher eine Rolle gespielt haben. Doch 
sollte sich Dietrich II. Hoffnungen gemacht haben, ver- 
lorengegangene Machtpositionen wiederzugewinnen, 
so wurden diese enttäuscht. Am 6. Juni 1373 erhielt 
Herzog Albrecht von Mecklenburg von König Wenzel 
in dessen Funktion als Markgraf von Brandenburg in 
Gegenwart des Kaisers die Belehnung mit Lenzen / Elbe, 
Wittenberge und der Prignitz, ausgenommen die Stadt 
und das Bistum Havelberg sowie die Stadt Wittstock 
und die anderen Güter des Bistums.109

Im März 1373 war Bischof Dietrich II. auf dem Hof- 
tag zu Tangermünde.110 Am 27. August 1373 schließlich, 
das Ende der wittelsbachischen Herrschaft war bereits 
besiegelt,111 leistete Markgraf Otto VIII. dem Bischof 
offensichtlich einen letzten Gunstbeweis. Er übertrug 
Dietrich II. die Dörfer Schrepkow und Glöwen, mit  
deren Erwerb der bischöfliche Besitz um die Platten- 
burg erweitert wurde.112 So erlangte er wenigstens 
noch eine gewisse Kompensation für die Stärkung der 
Mecklenburger in der Prignitz durch die Luxemburger 
(Abb. 5).

Die Zeit des wittelsbachischen Markgrafen Otto VIII. 
war mit der Übernahme der Mark Brandenburg durch 
Karl IV. vorbei. Die Machtverhältnisse verschoben sich 

Abb. 4
Urkunde über die Beilegung des Konflikts zwischen 
Bischof Burchard II. von Havelberg und Fürst Waldemar I. 
aus dem Jahre 1363.
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Abb. 5
Von Prof. Dr. Karl-Heinz Priese angefertige Nachzeichnung 
der Grabplatte des Bischofs Dietrich II. von Man.

zu einem starken Markgrafen mit kaiserlichen Macht-
potentialen, der auf der einen Seite zwar den Meck-
lenburger unterstützt hatte, aber der auf der anderen 
Seite durch seine Stärke viel mehr Schutz gewährleisten 
konnte als die geschwächten Wittelsbacher. Doch das 
ist nicht mehr Thema dieser Studie.

Fasst man die Entwicklung der politischen Verhält-
nisse unter den wittelsbachischen Markgrafen mit Blick 
auf die fünf Havelberger Bischöfe zusammen, so zeigt 
sich als Konstante, dass sie zwischen den mächtigen 
Nachbarn, den Markgrafen von Brandenburg und den 
Fürsten bzw. Herzögen von Mecklenburg, ihre Stel-
lung zu bewahren suchten. Dass die Grafen von Ruppin 
in diesem Machtgefüge eine wichtige Rolle spielten, 
ergab sich aus der Lage der Grafschaft zwischen der  
Mark Brandenburg, Mecklenburg, Werle und der bischöf- 
lichen Herrschaft Wittstock. Unter Bischof Burchard II. 
wurde diese Verbindung aufgrund der verwandtschaft-
lichen Beziehungen in besonderer Weise wirksam. Die 
Übernahme der Mark Brandenburg durch die Wittels- 
bacher veränderte das Machtgefüge und die Herr-
schaftsstrukturen nachhaltig. Die Minderjährigkeit  
Ludwigs I. und dessen häufige Abwesenheit führte 
zur Etablierung meist landfremder Statthalter, was für 
zusätzliche Spannungen innerhalb der Mark sorgte. 
Hinzu kam, dass der neue Landesherr und seine Stell-
vertreter das verlorengegangene Terrain – bedingt 
durch den Thronstreit und die damit einhergehende 
vierjährige Vakanz in der Nachfolgeregelung – mühsam 
mit militärischen Mitteln und finanziellen Zugeständ- 
nissen zurückgewinnen mussten.113 

Die permanente Unsicherheit ihrer Stellung durch- 
zog die wittelsbachische Regentschaft wie ein roter 
Faden. Dadurch war es ihnen nicht möglich, längerfristig 
politische Stabilität zu gewährleisten, so dass die Havel-
berger Bischöfe gezwungen waren, weitere Bündnis-
partner wie die Bischöfe von Brandenburg zu gewinnen. 
Die Mark wurde unter dem Regiment der Wittelsbacher 
zum Spielball der Reichspolitik, am Ende war sie durch 
ständige Kriege finanziell ruiniert. An dieser desaströsen 
Bilanz, die selbstverständlich der schwierigen Gesamt-
lage geschuldet war und für die die Wittelsbacher kei-
neswegs allein die Verantwortung trugen, vermögen 
auch einige, in dieser Zeit eingeführte Neuerungen in 
der Landesverwaltung nichts zu ändern.114

Unter diesen schwierigen politischen Rahmenbedin-
gungen mussten die Havelberger Bischöfe agieren. Zwar 
konnten sie auf der einen Seite 1320 / 21 und 1373 territo-
riale Zugewinne verzeichnen, aber auf der anderen Seite 
verloren sie die Lehnsherrschaft über Lenzen, Ahrens-
burg und Putlitz an Mecklenburg. Sie büßten also Stück 
für Stück ihre Machtstellung ein, auch wenn dieser Pro-
zess bereits unter den Askaniern an der Wende vom 13. 
zum 14. Jahrhundert eingesetzt hatte.115 Die Bewahrung 
der Unabhängigkeit ihrer Stellung war unter den gege-
benen Machtverhältnissen nicht möglich. So beschick-
ten die Havelberger Bischöfe – wie ihre Brandenburger 
Amtsbrüder auch – die Ständeversammlung 1345 mit 

ihren Räten, am Landtag 1370 nahmen sie bereits per-
sönlich teil. Die Sorge um ihren politischen Einfluss auf 
die Entwicklungen in der Mark Brandenburg wie auch 
die fehlenden Ressourcen, um ihre Gebiete in den unru-
higen Zeiten ausreichend schützen zu können, brach-
ten sie dorthin.116 Der Weg in die Landsässigkeit nahm 
hier seinen Anfang.117 Ungeachtet dessen konnten die 
Bischöfe von Havelberg in der Zeit der Wittelsbacher 
ihr Amt mit einem beachtlichen Maß an weltlicher wie 
geistlicher Eigenständigkeit ausüben.118

Parallel zur Gestaltung der politischen Beziehungen 
hatten die Bischöfe von Havelberg als geistliche Ober-
häupter in ihrer Diözese verschiedene Verpflichtungen 
zu erfüllen. Peter Riedel hat in seiner Untersuchung 
über das geistliche Wirken der Bischöfe von Branden-
burg im Spätmittelalter verschiedene Handlungsfel-
der am Beispiel der Stadt Zerbst herausgearbeitet. Zu 
ihnen gehörten unter anderem die Erteilung von Abläs-
sen, die Privilegierung von Klöstern, Stiften, Kalanden 
und Elendengilden, Altar- und Kirchweihen, der Erlass 
von Verordnungen oder das Wirken als Streitschlich-
ter.119 Auf diesen Feldern waren auch die Bischöfe von 
Havelberg aktiv. Für unseren Untersuchungszeitraum, 
der im Gegensatz zu der Arbeit von Riedel allerdings 
auf 54 Jahre beschränkt ist, fällt auf, dass die Rege-
lung der Ausstattung von Kirchen, Altären, Pfarrstel-
len und anderem mehr an erster Stelle im Spektrum 
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bischöflichen Handelns rangierte.120 Die Klöster und 
Stifte, denen die Havelberger Bischöfe Privilegien 
zukommen ließen, lagen zum überwiegenden Teil in 
ihrer Diözese. Nur Stendal und Ribnitz bildeten hier 
eine Ausnahme.121 Vor allem das Prämonstratenserstift 
Broda erfreute sich der großzügigen Unterstützung der 
Bischöfe, was sicher in der engen Verbindung zwischen 
dem Domstift Havelberg und seiner Tochtergründung 
begründet war.122 Ansonsten erhielten die Klöster der 
Zisterzienser und Zisterzienserinnen bischöfliche Privi-
legien.123 Zu den Bettelorden gab es – wie im Bistum 
Brandenburg124 – nach Ausweis der Urkunden keine 
weitergehenden Beziehungen. Überliefert ist lediglich, 
dass Papst Clemens VI. 1344 unter anderem den Bischof 
von Havelberg beauftragte, die Befolgung der Bulle 

„Super cathedram“ von Bonifaz III. gegen die Übergriffe 
der Bettelorden in der Stadt und Diözese Halberstadt 
zu überwachen.125

In den Genuss bischöflicher Ablässe kamen das  
Kloster Marienfließ in Stepenitz (um 1320), 126 die Niko-
laikirche in Ruppin (1327 und 1330) 127 und das Kloster 
Ribnitz (1332) 128. Das Stift in Broda erhielt 1343 vom 
Bischof eine Ablassbestätigung für einen in Avignon 
ausgestellten Ablassbrief aus dem Jahr 1323,129 der 
Marienkirche in Pritzwalk gestattete der Havelberger 
Bischof 1368, eine von der päpstlichen Kurie erwirkte 
Indulgenz am Kirchweihtag zu verkünden.130 Die Ertei-
lung bischöflicher Ablässe fiel in die Zeit der 20er und 
30er Jahre des 14. Jahrhunderts und unterscheidet sich 
damit von der Praxis der Brandenburger Bischöfe.131

Die Kalande in Pritzwalk, Neubrandenburg, Perle-
berg und Röbel erhielten bischöfliche Bestätigungen,132 
ebenso die Elendengilde in Neuruppin.133 Altäre weih-
ten die Bischöfe in Kyritz, im Havelberger Dom und  
in Perleberg.134 Die Kirche in Ludorf weihte Bischof 
Burchard I.,135 an der Weihe des Magdeburger Domes 
nahm sein Nachfolger teil.136

Als Streitschlichter oder Sachwalter bei Streitfragen 
agierten die Bischöfe ab und an, wobei die Verfahren 
innerhalb und außerhalb der Diözese stattfanden.137 
In ihrer Diözese erließen die Bischöfe mehrere Ver-
ordnungen: zur Regelung des geistlichen Lebens (1342 
und 1345),138 ein Synodalstatut zur Lebensführung der 
Geistlichen (1360) 139 und zur Regelung der Gottesdienst- 
feier in der Heilig-Geist-Kapelle zu Perleberg (1369) 140.

In besonderer Weise waren die Bischöfe von Havel-
berg und Brandenburg von den Auseinandersetzungen 
zwischen König bzw. Kaiser Ludwig und den Päpsten 
betroffen. Den Bann über Ludwig vom 23. März 1324 
hatte Bischof Johannes von Brandenburg nicht publi-
ziert.141 Als am 9. April 1327 das Interdikt über die Mark 
Brandenburg verhängt wurde, reagierten der König und 
seine Ratgeber umgehend. Namens des noch minderjäh-
rigen Markgrafen Ludwigs I. verboten sie mit Schreiben 
vom 15. Juli 1327 dem Brandenburger Domkapitel, den 
Bann gegen den König anzuerkennen.142 Dass Bischof 
Ludwig von Neindorf, obwohl er vom Papst zum Bischof 
von Brandenburg providiert worden war,143 sich mit dem 

wittelsbachischen Markgrafen verbündete und damit 
den Bann und das Interdikt missachtete, in dessen Folge 
er selbst unter päpstliche Exkommunikation fiel,14 4 
scheint man in Avignon mit Stillschweigen übergangen 
zu haben.145 Auch die Verkündung der Exkommuni- 
kation Ludwigs und seiner Anhänger befolgte der Bran-
denburger Diözesan augenscheinlich nicht, gleichwohl 
unterließ man es seitens der päpstlichen Kurie, diesen 
Ungehorsam zu ahnden.146 Insgesamt, so die Einschät-
zung von Hans Dix, fanden die päpstlichen Sentenzen 
nur geringe Beachtung in der Mark Brandenburg.147 
Diese Verhältnisse, die hier mangels Quellen am Bei-
spiel der Brandenburger Diözese skizziert wurden, wird 
man auch für die Bischöfe von Havelberg und ihr Bistum 
voraussetzen dürfen, denn es liegen keine anderslau-
tenden Quellenzeugnisse vor.148 Als Bündnispartner der 
Markgrafen – das gilt für Burchard I. in eingeschränkter 
Weise, für Burchard II. ganz sicher – brachten sie sich  
in Gegensatz zu den päpstlichen Anordnungen und 
gerieten damit gleichfalls unter Bann, von dem sie erst 
1358 absolviert wurden.149 Avignon war weit weg, der 
Papst konnte den Bischöfen bei ihren Problemen in  
der Region nur wenig helfen.

Dass ungeachtet des Interdikts Gottesdienste statt-
fanden, macht ein Schreiben Herzog Rudolfs von Sach-
sen an Papst Clemens VI. aus dem Jahre 1346 wahr-
scheinlich. In diesem heißt es, in der Brandenburger 
Diözese würden trotz Interdikts Gottesdienste abge-
halten.150 In der Havelberger Diözese dürfte das nicht 
anders gehandhabt worden sein. Das machen alleine 
schon die vielen geistlichen Handlungen der Bischöfe 
wahrscheinlich, die für die Zeit des Interdikts zwischen 
1327 und 1358 überliefert sind,151 unter anderem  die 
Weihe des Hochaltars des Havelberger Domes. 152 Das 
distanzierte Verhältnis zu den Päpsten wird noch in 
anderer Hinsicht greifbar. Im Jahr 1373 vereinigten sich 
die Suffraganbischöfe der Erzdiözese Magdeburg gegen 
eine päpstliche Steuererhebung zur Deckung der Kosten 
des Krieges gegen den Herzog von Mailand.153

Die von Riedel konstatierte Ausdifferenzierung der 
bischöflich-brandenburgischen Kurie lässt sich in ähn-
licher Weise auch bei den Havelberger Bischöfen fest-
stellen.154 Der Begriff „curia“ ist erst zum Jahr 1337 zu 
belegen,155 aber bischöfliche Offiziale kommen seit 1310 
in der urkundlichen Überlieferung vor.156 Ein Protono-
tar lässt sich in Havelberg nicht nachweisen, dafür aber 
1328 ein Prokurator.157 Generalvikare, die in der Diözese 
Brandenburg ab 1369 auftraten,158 sind in Havelberg ab 
1386 festzustellen.159 Weihbischöfe wirkten in der Diö-
zese Brandenburg im 14. Jahrhundert nur vereinzelt,160 
für die Havelberger Diözese sah die Situation ähnlich 
aus, wenngleich die zwei Brandenburger Belege in die 
erste Hälfte bzw. um die Mitte des 14. Jahrhunderts 
datieren, während für Havelberg der erste Nachweis 
erst am Ende des 14. Jahrhunderts vorliegt.161

In die Zeit wittelsbachischer Herrschaft gehören  
auch die sozialen und ökonomischen Krisenprozesse, 
die sich in Raub- und Fehdezügen, im demographischen 
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Wandel durch Kriege und Seuchen, in klimatischen Ver-
änderungen, Wüstungsprozessen und sozialer Differen-
zierung niederschlugen.162 Von ihnen war das Bistum 
Havelberg genauso wie alle anderen Herrschaften 
betroffen. In diesen Zusammenhang gehört eine Straf-
verfügung gegen Kirchenräuber und Brandstifter auf 
Kirchengütern, die Bischof Dietrich I. im Oktober 1327 
erließ.163 In die gleiche Richtung weisen die Ernennun-
gen päpstlicher Konservatoren, die die betreffende 
Person oder Korporation im Klagefall gegen erlittenes 
Unrecht und gegen gewaltsame Übergriffe unterstützen 
sollten.164 So beauftragte Papst Innozenz VI. 1361 den 
Bischof von Kammin, den Abt des Magdeburger Berge- 
klosters und den Kantor von Unser Lieben Frauen in  
Stettin gegen Ruhestörer und Friedensbrecher in der 
Stadt und Diözese Havelberg einzuschreiten.165 1369 
ernannte Papst Urban VI. den Propst von Unser Lieben 
Frauen in Magdeburg und die Dekane von Unser Lieben 
Frauen in Stettin und von St. Nikolaus in Stendal auf drei 
Jahre zu Konservatoren des Havelberger Bischofs,166 
1372 wurde dieser Auftrag erneuert.167 Umgekehrt 
wurde der Havelberger Bischof Dietrich I. von Papst 
Johannes XXII. im Jahr 1330 zu einem der Konservato- 
ren für Bischof Friedrich von Kammin eingesetzt.168 
Die päpstlichen Konservatoren stellten ein geistliches 
Netzwerk aus dem regionalen Umfeld des Mandanten  
dar, das im Klagefall aktiv wurde. Die Berufung der Kon-
servatoren erfolgte auf Bemühen der Betroffenen. Die 
Havelberger Bischöfe Burchard II. und Dietrich II. wand-
ten sich also mehrfach an den päpstlichen Stuhl, um 
sich weltlicher Übergriffe zu erwehren. Ein wirksames 
Gegengewicht gegen dieselben hat sich daraus aber 
nicht entwickelt.

Die Residenzbildung, die von den Brandenburger 
Bischöfen in Ziesar um die Mitte des 14. Jahrhunderts 
dauerhaft eingeleitet wurde,169 lässt sich in Wittstock 
erst unter Bischof Burchard II., also in einem ähnlichen 
Zeitraum, sicher belegen.170 

Die hier zusammengetragenen Belege zeigen in 
der Entwicklung beider Diözesen ähnliche Trends. Die 
Ergebnisse dieser Studie lassen weitere vergleichende 
Untersuchungen, zum einen hinsichtlich der Entwick-
lung des Bistum Lebus in der Zeit der Wittelsbacher,171 
zum andern über die Politik der Bischöfe von Branden-
burg nach 1347 wünschenswert erscheinen.172
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(wie Anm. 38), S. 108 f. – Stellmacher, Die Herrschaft  
Lindow-Ruppin (wie Anm. 29), S. 147 f.; S. 162.
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in der Ballei Brandenburg der Johanniter von 1317  
bis 1527, in: Christian Gahlbeck / Heinz-Dieter  
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CDB A, 25, S. 28–30, Nr. 42. – CDB A, 3, S. 382 f., Nr. 77. –  
CDB A, 4, S. 429 f., Nr. 5. – MUB 13, S. 290 f., Nr. 7735. –  
CDB A, 3, S. 383, Nr. 78. – MUB 13, S. 424 f., Nr. 7884. –  
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CDB A, 2, S. 30 f., Nr. 15.

121	 CDB A, 2, S. 461, Nr. 31. – MUB 8, S. 281, Nr. 5328.
122	 Gottfried Wentz, Havelberg, Jerichow und Broda. 

Probleme der märkischen Kirchengeschichte und 
Beiträge zu ihrer Lösung, in: Leo Santifaller (Hrsg.), 
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S. 324–346, hier S. 338–345. – Wentz, Bistum Havel-
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Neustadt / Wolfgang Eric Wagner (Hrsg.), Mecklen-
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124	 Riedel, Mitra (wie Anm. 119), S. 84.
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und angrenzender Gebiete 21), Halle 1886 [künftig: 
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und deren Umlande betreffend, gesammelt von 
Paul Kehr (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen 
und angrenzender Gebiete 22), Halle 1889 [künftig: 
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129	 MUB 7, S. 154 f., Nr. 4485.
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S. 530, P 20. – Röbel (1357): MUB 14, S. 111, Nr. 8300.

133	 Neuruppin (1356): CDB A, 4, S. 291 f., Nr. 14. – Die 
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kirche. Vgl. MUB 15, S. 315, Nr. 9159.

134	 Kyritz (1330): CDB A, 25, S. 15 f., Nr. 23. – Dom zu  
Havelberg (1330): CDB A, 25, S. 15, Nr. 22. – Perleberg  
(1354): CDB A, 25, S. 30, Nr. 43. Schößler, Regesten  
(wie Anm. 65), S. 530, P 20.

135	 CDB A, 25, S. 23, Nr. 33. – MUB 10, S. 32, Nr. 6649.
136	 Siehe Anm. 96.
137	 Neubrandenburg (1355-1357): MUB 13, S. 688, 

Nr. 8151,1. – MUB 13, S. 690, Nr. 8151, 12. – Broda 
(1367): MUB 16, S. 248–250, Nr. 9694. – Rostock (1320): 
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139	 CDB A, 3, S. 235 f., Nr. 5.
140	 CDB A, 1, S. 156 f., Nr. 63.
141	 Schmidt, Urkunden 1295–1352 (wie Anm. 125),  

S. 150 f., Nr. 161.
142	 CDB A, 8, S. 234 f., Nr. 197.
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S. 197, Nr. 265.
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S. 40.
145	 Kurze, Ludwig von Neindorf (wie Anm. 30),  

S. 66.
146	 Ebd. S. 65, Anm. 113. – Zu den verschiedenen  
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vgl. Schmidt, Urkunden 1295–1352 (wie Anm. 125), 

S. 224, Nr. 356 (1329); S. 338, Nr. 29 (1343) – CDB B, 2,  
S. 302–313, Nr. 1433 (1350).

147	 Hans Dix, Das Interdikt im ostelbischen Deutsch-
land, (phil. Diss.) Marburg 1913, S. 53 f.

148	 Anders verhält es sich beim Lebuser Bischof Apetzko,  
der ein entschiedener Gegner der Wittelsbacher  
war. Vgl. Jan Kopiec, Art. Apetzko (Apeczko) Deyn  
von Frankenstein, in: Erwin Gatz (Hrsg.), Die Bi-
schöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198–1448.  
Ein biographisches Lexikon, Berlin 2001, S. 342. –  
Schultze, Die Mark Brandenburg (wie Anm. 5), S. 71;  
S. 105; S. 121 f.

149	 Siehe Anm. 81.
150	 Schmidt, Urkunden 1295–1352 (wie Anm. 125), S. 432,  

Nr. 291.
151	 Dix, Das Interdikt (wie Anm. 147), S. 48; S. 104 f.,  

Nr. 51.
152	 Siehe Anm. 134.
153	 CDB A, 8, S. 302 f., Nr. 295. – Schößler, Regesten (wie  

Anm. 65), S. 205 f., Nr. 282. – Zu den immer wieder 
vorgetragenen Geldforderungen des päpstlichen 
Stuhls siehe u. a. Schmidt, Urkunden 1295–1352 (wie  
Anm. 125), S. 341, Nr. 41. – Schmidt, Urkunden  
1353–1378 (wie Anm. 125), S. 34, Nr. 116; S. 84, Nr. 288;  
S. 221, Nr. 804. – Schößler, Regesten (wie Anm. 65),  
S. 207 f., Nr. 285; S. 213, Nr. 294. – Zum Geldbedarf  
der päpstlichen Kurie im 14. Jahrhundert siehe  
Albert Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands 5 / 2,  
5 Berlin/Leipzig 1953, S. 586–665, zu den Zehnten  
bes. S. 626 f.

154	 Die Belege für im 13. Jahrhundert auftretende Notare  
und Kapläne bei Bergstedt, Ziesar (wie Anm. 120),  
S. 260, Anm. 145 u. Anm. 146.

155	 CDB A, 25, S. 19 f., Nr. 28. – 1367 ist ein „officialis curie  
Hauelbergensis“ nachzuweisen. Vgl. MUB 16, S. 248,  
Nr. 9694.

156	 Belege bei Bergstedt, Ziesar (wie Anm. 120), S. 261, 
Anm. 151. – Wentz, Bistum Havelberg (wie Anm. 38), 
S. 79 f. – Der erste kirchenrechtlich geschulte Offi- 
zial des Havelberger Bischofs ist laut Moraw 1320 
nachzuweisen. Vgl. Peter Moraw, Die Mark Branden- 
burg im späten Mittelalter. Entwicklungsgeschicht- 
liche Überlegungen im deutschen und europäischen  
Vergleich, in: Peter Moraw (Hrsg.), Akkulturation  
und Selbstbehauptung. Studien zur Entwicklungs- 
geschichte der Lande zwischen Elbe / Saale und  
Oder im späten Mittelalter (Berichte und Abhand- 
lungen. Berlin-Brandenburgische Akademie  
der Wissenschaften, Sonderband 6), Berlin 2001,  
S. 13–36, hier S. 33. – Zum Beleg siehe MUB 6, S. 531 f.,  
Nr. 4189.

157	 MUB 7, S. 461, Nr. 4830. – Zum Protonotar im Branden- 
burger Bistum siehe Riedel, Mitra (wie Anm. 119),  
S. 177.

158	 Ebd., S. 180.
159	 Wentz, Bistum Havelberg (wie Anm. 38), S. 79.
160	 Riedel, Mitra (wie Anm. 119), S. 146–165.
161	 Ebd., S. 167, Anm. 1019. – Wentz, Bistum Havelberg  

(wie Anm. 38), S. 78 f.
162	 Enders, Die Prignitz (wie Anm. 7), S. 158–181. – Ribbe,  

Kontinuität (wie Anm. 113), S. 395. – Lieselott Enders,  
Märkischer Adel im Spätmittelalter. Prignitz und  
Uckermark im Vergleich, in: Der Herold N.F. 14,  
1993, S. 69–79.

163	 MUB 10, S. 556, Nr. 7310. – Eine ähnliche Verordnung  
erließen Markgraf Ludwig und Graf Günther von  
Ruppin im darauffolgenden Jahr. Vgl. Schultze,  
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Die Mark Brandenburg (wie Anm. 5), S. 48. – Kurze,  
Das Mittelalter (wie Anm. 82), S. 67.

164	 Paul Hinschius, Das Kirchenrecht der Katholiken 
und Protestanten in Deutschland, Bd. 1: System des  
katholischen Kirchenrechts mit besonderer Berück- 
sichtigung auf Deutschland, Berlin 1869, S. 179. –  
Siehe auch Christian Popp, Das Stift St. Nikolaus in  
Stendal (Germania Sacra N.F. 49: Die Bistümer der  
Kirchenprovinz Mainz. Das Bistum Halberstadt 1),  
Berlin / New York 2007, S. 78–80.

165	 Schmidt, Urkunden 1353–1378 (wie Anm. 125), 
S. 107 f., Nr. 379. – Für das Stift in Jerichow in der 
Havelberger Diözese wurden 1372 Konservatoren 
für drei Jahre ernannt. Vgl. ebd., S. 285, Nr. 1042.

166	 Schmidt, Urkunden 1353–1378 (wie Anm. 125),  
S. 234, Nr. 850.

167	 Ebd., S. 284, Nr. 1035. – 1375 gab es erneut ein päpst- 
liches Mandat zugunsten des Havelberger Bischofs.  
Siehe ebd., S. 388, Nr. 1261. – Vgl. dazu auch Popp,  
St. Nikolaus (wie Anm. 164), S. 80.

168	 Schmidt, Urkunden 1295–1352 (wie Anm. 125), S. 253,  
Nr. 433. – Auch der Bischof von Brandenburg wurde 
als Konservator herangezogen. Siehe z. B. Schmidt, 
Urkunden 1353–1378 (wie Anm. 125), S. 234, Nr. 852.

169	 Klaus Neitmann, Die bischöfliche Residenz Ziesar –  
oder: Wie sich der Bischof von seiner Kathedral-
stadt Brandenburg trennte, in: Clemens Bergstedt /  
Heinz-Dieter Heimann (Hrsg.), Wege in die Him-
melsstadt. Bischof – Glaube – Herrschaft 800–1550 
(Veröffentlichungen des Museums für brandenbur- 
gische Kirchen- und Kulturgeschichte des Mittel-
alters 2), Berlin 2005, S. 128–144, hier S. 134 f. –  
Bergstedt, Ziesar (wie Anm. 120), S. 245–256.

170	 Bergstedt, Ziesar (wie Anm. 120), S. 257–262.
171	 Siegmund Wilhelm Wohlbrück, Geschichte des ehe- 

maligen Bisthums Lebus und des Landes dieses 
Nahmens, Erster Theil, Berlin 1829, S. 439–510. – 
Christian Gahlbeck, Die Rückkehr der Bischöfe 
nach Lebus im Jahr 1354, in: Klaus Neitmann /  
Heinz-Dieter Heimann (Hrsg.), Spätmittelalterliche  
Residenzbildung in geistlichen Territorien Mittel-  
und Nordostdeutschlands (Studien zur brandenbur- 
gischen und vergleichenden Landesgeschichte 2 =  
Veröffentlichungen des Museums für brandenbur- 
gische Kirchen- und Kulturgeschichte des Mittel- 
alters 3), Berlin 2009, S. 295–323.

172	 Über das Pontifikat Bischofs Ludwigs von Neindorf  
hat Dietrich Kurze 1991 eine umfassende Arbeit vor- 
gelegt: Kurze, Ludwig von Neindorf (wie Anm. 30).  
Weiterhin mit heranzuziehen sind Dietrich Kurze,  
Der Propstmord zu Berlin 1324, in: Jahrbuch  
für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte 60,  
1995, S. 92–136 und Kurze, Die weltliche Macht  
(wie Anm. 66), S. 152 f.
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